
Seite 1 

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2106
Hochmuttinger Straße (östlich),
Herbergstraße (nördlich),
Paul-Preuß-Straße (westlich)

im 24. Stadtbezirk Feldmoching - Hasenbergl

Neu- und Umbau der öffentlichen Verkehrsflächen und 
der für die Öffentlichkeit nutzbaren Dienstbarkeitsflächen 
(Wegeverbindungen)

Bedarfs- und Konzeptgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16988

Anlage
Bedarfsprogramm

Beschluss des Bauausschusses vom 03.12.2019 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Sachstand

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 13.06.2018 den 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2106 Hochmuttinger Straße (östlich), 
Herbergstraße (nördlich), Paul-Preuß-Straße (westlich) gebilligt und vorbehaltlich 
als Satzung beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11677).

Die Beteiligten (WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH, DEMOS Wohnbau 
GmbH, HI Wohnbau GmbH u. a. sowie das Kommunalreferat) sind sich über 
die Durchführung eines einvernehmlichen gesetzlichen Umlegungsverfahrens 
entsprechend den Vorgaben der §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB) einig. 
Der Umlegungsausschuss der Landeshauptstadt München hat am 12.12.2017 
das Umlegungsverfahren Nr. 84 förmlich i. S. d. § 47 BauGB eingeleitet und 
am 11.06.2018 abgeschlossen. 
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Hierauf basierend wurde am 11.06.2018 ein städtebaulicher Vertrag zwischen 
allen Beteiligten geschlossen. Darin ist geregelt, dass die WOWOBAU 
Wohnungsbaugesellschaft mbh die festgesetzten Erschließungsanlagen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes plant und baut und die Kosten 
nach festgelegtem Schlüssel umgelegt werden.

Zur Regelung der Umsetzung der in der folgenden Projektbeschreibung 
erläuterten Maßnahmen wurde am 02./19.07.2019 zwischen der WOWOBAU 
Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Landeshauptstadt München 
ein Erschließungsvertrag geschlossen.

Als Ergebnis der Bedarfsableitung wurde das als Anlage beigefügte 
Bedarfsprogramm erarbeitet. Es wird hiermit zur Genehmigung vorgelegt.

2. Projektbeschreibung

Die Gesamtmaßnahme umfasst die im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2106 
festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Dienstbarkeitsflächen.

Der Ausbau der Verkehrsflächen erfolgt gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes.

Alle neu entstehenden Baugebiete (WA 1- WA 7) werden über die neuen Planstraßen
U-1783, U-1786 und die verbreiterte Hochmuttinger Straße erschlossen. 
Die Regelbreite der öffentlichen Straßenfläche beträgt 12,50 m. 
Um die im Planungsgebiet liegende Hochmuttinger Straße an die zukünftigen 
Anforderungen anzupassen, ist diese im Planungsumgriff enthalten. 
Die öffentliche Straßenverkehrsfläche der Hochmuttinger Straße wird nach Osten 
entsprechend aufgeweitet. 
Die Straßenbreiten ermöglichen die beidseitige Herstellung von Gehbahnen sowie 
die einseitige Herstellung von Stellplätzen mit alternierenden Baumpflanzungen.

Die Planung sieht auch eine Anbindung der Hochmuttinger Straße nach Norden an 
den Bestand vor. Die festgesetzte Breite der öffentlichen Straßenverkehrsfläche von 
insgesamt 10,50 m erlaubt einen späteren Ausbau des Teilabschnittes nach Norden.

Die Planstraßen U-1784 und U-1785 sind als 5,00 m breite Fuß- und Radwege 
festgesetzt. 

Dienstbarkeitsflächen:

Die Dienstbarkeitsflächen werden entsprechend den Festsetzungen ebenfalls 
nach Fortgang der Hochbauarbeiten Zug um Zug hergestellt.

Der Baubeginn für die beschriebenen Maßnahmen erfolgt voraussichtlich 
im Herbst 2021.
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Die endgültige Herstellung aller öffentlichen Verkehrsflächen ist abhängig vom 
Baufortschritt der Hochbauten. Abweichungen von den oben angegebenen 
Zeiträumen sind deshalb möglich. Die Terminsteuerung hierfür obliegt der 
WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Da die Projektierung, die Baudurchführung und die Finanzierung der 
Straßenbaumaßnahmen von der WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH 
übernommen werden, entfallen die weiteren Genehmigungsschritte gemäß den 
städtischen Projektierungsrichtlinien.

3. Kosten

Die Kosten für die aus dem städtebaulichen Vertrag resultierenden Maßnahmen für 
die öffentlichen Verkehrsflächen und die Dienstbarkeitsflächen werden zu 100 % 
von der WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH vorfinanziert und entsprechend
dem Schlüssel aus dem städtebaulichen Vertrag an die Planungsbeteiligten 
weitergegeben. Die Kostenverantwortung liegt diesbezüglich nicht bei der 
Landeshauptstadt München. Eine Kostenobergrenze ist somit nicht festzulegen.

Gemäß städtebaulichem Vertrag vom 11.06.2018 rechnet das Kommunalreferat 
als Planungsbeteiligte mit anteiligen Kosten in Höhe von ca. 1,25 Mio. Euro für 
die Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen (inklusive Kampfmittelfreimachung).

Aufgrund der neuen Verkehrsflächen (ohne Dienstbarkeitsflächen) erhöhen sich 
die laufenden Folgekosten für Betrieb und Unterhalt um ca. 108.000 Euro.

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Baureferates sind im anliegenden 
Termin- und Mittelbedarfsplan nachrichtlich aufgeführt.

4. Finanzierung

Die WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH hat sich gemäß 
Erschließungsvertrag vom 02./19.07.2019 über die Planung und Herstellung 
der im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2106 festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsflächen und Dienstbarkeitsflächen verpflichtet, die geplanten Maßnahmen 
auf eigene Kosten durchzuführen. Die Kosten werden gemäß städtebaulichem 
Vertrag anteilig auf die Planungsbeteiligten umgelegt.

Die Herstellung der Straßenbeleuchtung plant und projektiert das Baureferat. 
Diese Kosten werden vom Baureferat vorfinanziert und der WOWOBAU 
Wohnungsbaugesellschaft mbH in Rechnung gestellt.

Die Stadtkämmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.
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Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 24 Feldmoching - Hasenbergl wurde 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gehört.

Im Zuge der Ausbauplanung wird der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 24 
Feldmoching - Hasenbergl sukzessive nach Projektfortschritt für die unter Nr. 2 
genannten Verkehrsflächen satzungsgemäß beteiligt.

Beteiligungsrechte im Rahmen dieser Beschlussvorlage stehen dem Bezirksausschuss 
24 Feldmoching - Hasenbergl gemäß der Satzung für die Bezirksausschüsse nicht zu. 
Er hat jedoch Abdrucke der Vorlage zur Information erhalten.

Aufgrund der langen Verhandlungsdauer mit dem Erschließungsträger konnte eine 
rechtzeitige Zuleitung der Beschlussvorlage gemäß Ziffer 5.6.2 der AGAM nicht erfolgen.
Eine Behandlung in der heutigen Sitzung ist jedoch erforderlich, weil dieser frühzeitig 
mit den Planungen zum Bau beginnen möchte.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und die Verwaltungsbeirätin 
der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Menges, haben je einen Abdruck 
der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin

1. Die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung wird erteilt.

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Manuel Pretzl
2. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin
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IV. Abdruck von I. - III.
über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei - II/21
zur Kenntnis.

V. Wv. Baureferat – RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

An den Bezirksausschuss 24 
An das Kommunalreferat 
An das Kreisverwaltungsreferat 
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An die Stadtwerke München GmbH
An den Städtischen Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, Sozialreferat
An den Behindertenbeauftragten der LHM, Herrn Utz, Sozialreferat
An den Behindertenbeirat der LHM, Sozialreferat
An den Seniorenbeirat der LHM, Sozialreferat
An das Baureferat - G, H, J, V, MSE
An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4
An das Baureferat - T 0, T 1, T 1/S, T 2, T 3, T Z, T Z/K
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat – T1- VI-W
zum Vollzug des Beschlusses.

Am .....................
Baureferat - RG 4
I. A. 


